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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Die Flucht des in der neuenburgischen Strafanstalt Bellevue verwahrten
Sexualstraftäters Jean-Louis B. im Zuge eines begleiteten Ausgangs am 27.6.2011
provozierte eine Motion Rickli (svp, ZH), die eine Änderung des StGB fordert, nach
welcher Hafturlaube und Ausgänge für alle Verwahrten ausgeschlossen sind. Der
Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, da Vollzugsöffnungen für die
Erstellung von Prognosen über die Gemeingefährlichkeit von Tätern unerlässlich seien.
Rickli hat zusätzlich zusammen mit dem Sekretariat der SVP-Schweiz einen
Mustervorstoss verfasst, der an die SVP-Fraktion in sämtlichen Kantonsparlamenten
gehen wird. Darin wird die jeweilige Regierung aufgefordert, einen Bericht über die
Zuständigkeiten bei der Gewährung von Ausgängen zu erstellen und Ausgänge im
geschlossenen Vollzug zu streichen. In Reaktion auf den Fall Jean-Louis B. hatte der
Kanton Bern vorläufig sämtliche begleiteten Ausgänge und Urlaube für
Gemeingefährliche gestrichen. 1

MOTION
DATUM: 12.09.2011
NADJA ACKERMANN

Wahlen

Wahlen in kantonale Regierungen

Im Mai 2018 kündigte Thomas Heiniger (ZH, fdp) seinen Verzicht auf eine weitere
Kandidatur als Gesundheitsdirektor des Kantons Zürich an und kurze Zeit später
vermeldete auch Markus Kägi (ZH, svp), bisheriger kantonaler Baudirektor, dass er nicht
mehr zur Wahl antreten werde. Damit war der Wahlkampf für die Regierungsratswahlen
2019 in Zürich bereits Mitte 2018 eröffnet. Den Anfang machte die SP, die sich einem
besonderen Problem gegenüber sah: Vor allem die Juso und die städtische SP
kritisierten Sicherheitsdirektor Mario Fehr (ZH, sp) stark und wollten seine erneute
Kandidatur für den Regierungsrat verhindern. Kritisiert wurde Fehr insbesondere für
seine Asylpolitik, seine Forderung nach einem Burka-Verbot und seine Anschaffung von
Staatstrojanern. Die Kritik ging so weit, dass die SP-Parteileitung eine Abstimmung
einberief, in der geklärt werden sollte, ob die Parteibasis hinter Mario Fehr steht oder
nicht und ob die beiden bisherigen SP-Regierungsratsmitglieder, Mario Fehr und
Jacqueline Fehr, erneut für die SP antreten sollen. Mit 167 zu 8 Stimmen war die
Kandidatur von Jacqueline Fehr unumstritten und auch Mario Fehrs Kandidatur wurde
mit 108 zu 73 Stimmen gutgeheissen. 
Damit ging das «Problem Fehr», wie es einige Medien nannten, an die Grünen über:
Noch bevor diese wussten, mit welchem Kandidaten oder welcher Kandidatin sie selbst
antreten wollen, forderten erste Stimmen – ebenfalls vor allem von den Jungen Grünen
und von der städtischen Partei –, dass man auf eine Empfehlung von Mario Fehr
verzichten solle. Zuerst stand aber die Frage im Mittelpunkt, wer für die Grünen den
2015 verlorenen Sitz von Martin Graf zurückerobern soll. Nachdem zahlreiche
prominente Kandidaten – Kandidatinnen waren fast keine vorhanden, da diese, wie zum
Beispiel Karin Rykart, gemäss Medien kurz zuvor in andere Ämter gewählt worden waren
– wie der kürzlich wiedergewählte Zürcher Stadtrat Daniel Leupi und die Nationalräte
Bastien Girod und Balthasar Glättli abgesagt hatten, sprach sich die Grüne Partei für
den 32-jährigen Solarenergieforscher und Kantonsrat Martin Neukom aus. Neukom
setzte sich vor allem für mehr Klimaschutz ein. Die Medien und zahlreiche Experten
trauten ihm aufgrund seines niedrigen Bekanntheitsgrades kaum Gewinnchancen zu.
Überdies entschieden sich die Delegierten der Grünen in der Tat mit 39 zu 28 Stimmen,
auf eine Empfehlung von Mario Fehr zu verzichten und stattdessen den AL-Kandidaten
Walter Angst neben Jacqueline Fehr für den Regierungsrat zu empfehlen. Zwar empfahl
die SP den Grünen-Kandidat Neukom weiterhin, die Nichtunterstützung Mario Fehrs
durch die Grünen und später auch durch die AL verhinderte jedoch einen
gemeinsamen, geschlossenen Wahlkampf der linken Parteien. Die Medien werteten dies
vielmehr als Problem für den eher unbekannten Neukom als für die beiden bisherigen
SP-Regierungsratsmitglieder. 
In der Zwischenzeit hatte sich auch die SVP auf die Suche nach einem Nachfolger für
Kägi gemacht. In die engere Auswahl schafften es Nationalrätin Natalie Rickli und der
verglichen mit Rickli relativ unbekannte Christian Lucek, Gemeinde- und Kantonsrat aus
Dänikon. Seinen Rückstand im Bekanntheitsgrad versuchte Lucek wettzumachen, indem

WAHLEN
DATUM: 24.03.2019
ANJA HEIDELBERGER
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er Parteifreunden in einem E-Mail empfahl, in der Diskussion Rickli nach ihrem
Zivilstand und ihrer Familienplanung zu fragen. «Wollen wir vier Frauen im
Regierungsrat?», fragte er die Empfänger des E-Mails rhetorisch. Dieses E-Mail gelangte
jedoch noch vor der parteiinternen Ausmarchung an die Medien und sorgte für
Empörung. Mit 244 zu 53 Stimmen schaffte Rickli in der Folge die Wahl zur zweiten
SVP-Kandidatin neben dem Bisherigen Ernst Stocker locker. Im Nachgang werteten die
Medien das E-Mail von Lucek als Vorteil für Rickli. 
Auch die FDP suchte einen Nachfolger für Thomas Heiniger und fand ihn in ihrem
bisherigen Fraktionschef im Kantonsrat, Thomas Vogel. Vogel war vier Jahre zuvor in der
internen Ausscheidung der jetzt als bisherige Regierungsrätin antretenden Carmen
Walker Späh unterlegen. Mit 128 von 226 Stimmen setzte er sich in der parteiinternen
Ausmarchung relativ klar gegen seine zwei Mitbewerber durch.
Die CVP trat mit ihrer bisherigen Regierungsrätin Silvia Steiner an, die AL setzte auf den
Zürcher Gemeinderat Walter Angst. Zudem kandidierten Nationalrätin Rosmarie
Quadranti für die BDP, Jörg Mäder für die GLP, Hanspeter Hugentobler für die EVP und
Hans Egli für die EDU. 
Noch Ende 2018 werteten die Medien die Regierungsratswahl als ziemlich klare Sache.
Die Bürgerlichen hätten gute Chancen, ihre fünf Sitze zu verteidigen, war gemeinhin zu
lesen. Hervorgehoben wurde die gute Zusammenarbeit der SVP, der FDP und der CVP:
Die drei Parteien empfahlen sich gegenseitig und bewarben die jeweils anderen
Kandidatinnen und Kandidaten des «Bürgerlichen Bündnisses für den Regierungsrat»
auf ihren Plakaten und in ihren Inseraten. Ansonsten präsentierten sie zwar kein
gemeinsames inhaltliches Programm, verwiesen aber auf die gute Situation des Kantons
Zürich als Verdienst des bürgerlich geprägten Regierungsrates. Eine gemeinsame
Pressekonferenz veranstalteten auch die GLP, die EVP und die BDP. Die drei Parteien,
die zusammen bei den Wahlen vor vier Jahren 15 Prozent der Stimmen geholt hatten,
traten jedoch allesamt mit eigenen Kandidatinnen und Kandidaten an, was die Medien
als vertane Chance werteten. Bei einem allfälligen zweiten Wahlgang würde man sich
vermutlich für eine Person entscheiden, mutmassten die Medien. Auch die drei
Mitteparteien präsentierten keine gemeinsamen Inhalte, sondern betonten den
gemeinsamen Politstil und ihre Fähigkeit, im Unterschied zu den Polparteien Lösungen
zu finden. 
Erste Anzeichen dafür, dass die Wahl der fünf Bürgerlichen nicht so einfach werden
dürfte, wie von den Medien anfänglich angenommen worden war, bot die erste
Politbarometer-Umfrage von Sotomo Ende Januar 2019. Dabei zeigte sich, dass das
Rennen um den siebten Platz zwischen FDP-Kandidat Thomas Vogel und Grünen-
Kandidat Martin Neukom enger werden könnte als vermutet. Nur fünf Prozentpunkte
trennten Neukom zu diesem Zeitpunkt von Vogel. Dies erklärten die Medien vor allem
damit, dass sowohl Vogel als auch Neukom bei den Wählerinnen und Wählern noch sehr
unbekannt waren; nur 13 Prozent (Vogel) respektive 18 Prozent (Neukom) gaben an, sie
zu kennen. Zu diesem Zeitpunkt zeigte sich auch bereits, dass die Zusammenarbeit im
bürgerlichen Lager nicht so gut funktionierte, wie von diesem erhofft. So hätten im
Januar zum Beispiel nur 39 Prozent der SVP-Sympathisantinnen und -Sympathisanten
Thomas Vogel gewählt, 48 Prozent hätten hingegen Mario Fehr ihre Stimme gegeben.
Die zweite Umfrage Mitte März und somit kurz vor den Wahlen bestätigte diese
Ergebnisse mehrheitlich, wodurch die Regierungsratswahlen plötzlich stärker in den
Fokus der Medien gelangten. «So spannend sind die kantonalen Wahlen», titelte gar der
Tagesanzeiger. 

Am 24. März 2019 passierte dann, was anfänglich kaum jemand für möglich gehalten
hatte: Martin Neukom erhielt mehr Stimmen als Natalie Rickli und Thomas Vogel und
schaffte damit den Einzug in den Zürcher Regierungsrat. Vogel wurde lediglich achter
und verpasste somit den Sprung in den Regierungsrat. Er sei «von einer grünen Welle
weggeschwappt» worden, erklärte Vogel. Und auch die Medien sahen in der Konjunktur
des Umweltthemas einen der Hauptgründe für Neukoms Wahl. Damit fügte der Grüne
der FDP eine «historische Niederlage» (BaZ) zu, da diese zum ersten Mal überhaupt
weniger als zwei Zürcher Regierungsräte stellte. SVP und FDP verloren die gemeinsame
Mehrheit im Rat, auch wenn die bürgerliche Allianz zusammen mit der CVP noch immer
vier der sieben Sitze stellte. Problemlos gewählt wurden die Bisherigen und auch
Natalie Rickli schaffte den Sprung von der nationalen Legislative in die kantonale
Exekutive, auch wenn sie bis zum Schluss zittern musste, wie die Medien resümierten. 

Gleich im Anschluss an die Wahl wurde die Departementsvergabe mediales Thema –
besonders interessierte die Frage, ob Neukom das Baudepartement übernehmen oder
ob es zu grossen Rochaden kommen werde. Im Mai entschied sich der Regierungsrat,
den beiden Neuen die frei werdenden Departemente zuzuteilen: Neukom wurde somit
Baudirektor, Rickli übernahm das Gesundheitsdepartement. Mit der Vergabe des
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Baudepartements an Neukom, in dem dieser aus Klimaschutzsicht am meisten
erreichen könne, habe man die Botschaft der Wählerinnen und Wähler ernst
genommen, würdigte zum Beispiel der Tagesanzeiger diesen Entscheid. 2

Eidgenössische Wahlen

Im Kanton Zürich wurden insgesamt 30 Listen eingereicht, auf denen sich 275
Kandidatinnen (34,3%) und 527 Kandidaten um die 34 Zürcher Nationalratssitze
bewarben. Damit war die Zahl der Listen im Vergleich zu den eidgenössischen Wahlen
2007 (29 Listen) wieder angewachsen, hatte die Rekordzahl von 34 Listen aus dem Jahr
1991 aber nicht überboten. Die Zahl der Kandidierenden war marginal tiefer als 2007
(804) und wesentlich tiefer als 2003 (964). Ebenfalls weiterhin rückläufig war der
Frauenanteil unter den Kandidierenden, der 2003 noch 38,4% betragen hatte (2007:
37,7%). Sowohl die SP als auch die SVP starteten mit Listen für Auslandschweizerinnen
und -schweizer. Neu traten die BDP und zahlreiche Kleinstparteien an, darunter etwa
die Anti PowerPoint Partei, die Narrenpartei oder eine Liste mit Parteilosen. Anders als
2007 kam keine grosse Listenverbindung der Linken mehr zustande: SP, Grüne und CSP
verbanden sich auf der einen und AL, Piraten und Konfessionslose auf der anderen
Seite. In der Mitte verbanden sich die CVP, die BDP, die EVP, die GLP und die Tierpartei.
Wie in den meisten anderen Kantonen, in denen die EDU antrat, verband sie sich auch
in Zürich mit der SVP. Vier der 34 Sitze wurden frei. Insbesondere die SP, die sieben
Sitze innehatte und von der drei Nationalrätinnen und Nationalräte zurücktraten (Mario
Fehr, Christine Goll, Anita Thanei), hatte einen Aderlass zu verkraften. Den vierten
vakanten Sitz (Hans Rutschmann) hatte die SVP zu verteidigen.

Die grossen Gewinnerinnen im Kanton Zürich waren die BDP und die GLP, die
sozusagen Heimvorteil genoss: Die Grünliberalen hatten sich im Kanton Zürich 2004
von den Grünen getrennt und konstituiert. Die drei bereits 2007 eroberten, allesamt
aus Zürich stammenden GLP-Mandate konnten 2011 nicht nur verteidigt, sondern um
einen weiteren Sitz ausgebaut werden. Zu den drei Bisherigen wurde neu Thomas Maier
in den Nationalrat gewählt. Der Wählerzuwachs um 4,5 Prozentpunkte auf 11,5% wurde
nur noch von der BDP überflügelt, die in Zürich auf Anhieb auf 5,3%
Wählerstimmenanteil kam und damit zwei Sitze eroberte. Für die BDP schickten die
Zürcher Wahlberechtigten Lothar Ziörjen und Rosmarie Quadranti-Stahel nach Bern.
Die Sitzgewinne von BDP und GLP gingen auf Kosten der SVP, der CVP und der GP, die je
einen Sitz abgeben mussten. Die SVP fiel auf 29,8% Wähleranteil (-4,1 Prozentpunkte)
und 11 Sitze zurück. Der Sitz von Hans Rutschmann konnte damit nicht verteidigt
werden. Christoph Blocher schaffte es wieder in den Nationalrat. Nicht er, sondern
Natalie Rickli bekam allerdings die meisten Wählerstimmen (145'776). Neu für die SVP
wurde Hans Egloff gewählt. Abgewählt wurden somit Ernst Schibli und Ulrich Schlüer,
der bereits 2007 abgewählt worden, aber wieder nachgerutscht war. Die CVP, die ihren
2007 eroberten Sitz wieder abgeben musste (neu: 2 Sitze) kam noch auf 5%
Wähleranteil (-2,6 Prozentpunkte). Für die CVP nicht mehr wiedergewählt wurde Urs
Hany. Die Grünen mussten einen Verlust von zwei Prozentpunkten hinnehmen und
kamen mit neu 8,4% Wähleranteil auf drei Sitze. Neu gewählt wurde Balthasar Glättli,
der auch von seiner Ständeratskandidatur profitiert haben dürfte. Abgewählt wurden
hingegen Marlies Bänziger und Katharina Prelicz-Huber. Die SP (19,3%, -0,5
Prozentpunkte, 7 Sitze), die FDP (11,6%, -1,6 Prozentpunkte, 4 Sitze) und die EVP (3,1%,
-0,6 Prozentpunkte, 1 Sitz) konnten ihre Sitze trotz Verlusten halten. Die SP konnte
damit alle drei vakanten Sitze verteidigen und wurde neu von Thomas Hardegger,
Jacqueline Badran und Martin Naef vertreten. Bei der FDP und der EVP wurden die
Bisherigen bestätigt. Über 1% der Stimmen erhielten auch die EDU (1,9%) und die
Alternative Liste (1%). Die Piratenpartei war mit 0,9% elftstärkste Partei. Alle drei
blieben allerdings ohne Sitz. Der Kanton Zürich wird nach den Wahlen 2011 mit 10
Frauen und 24 Männern in Bern vertreten sein. Der Frauenanteil nahm damit im
Vergleich zu 2007 von 35,3% auf 29,4% ab. Die Stimmbeteiligung im Kanton Zürich
betrug 46,8% und war damit über zwei Prozentpunkte tiefer als noch 2007. 3

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Luftfahrt

Der im September des Vorjahres unterzeichnete Staatsvertrag zwischen Deutschland
und der Schweiz zur Beilegung des langjährigen deutsch-schweizerischen
Fluglärmstreits wurde im Berichtjahr von beiden Parlamentskammern diskutiert und
angenommen. Der Vertrag limitiert mit einer Sperrzeit von 18 bis 6.30 Uhr die
Nordanflüge zum Flughafen Zürich, lässt aber den gekrümmten Nordanflug über
Schweizer Gebiet zu und sorgt für Rechtssicherheit, was für die weitere Entwicklung
des Flughafens von grosser Bedeutung ist. In Deutschland wurde die Ratifikation des
Vertrags 2012 ausgesetzt, die Schweiz lehnte geforderte Nachverhandlungen aber
kategorisch ab. Bei einem Besuch in Bern Ende Februar erklärte Winfried Kretschmann,
Ministerpräsident von Baden-Württemberg, dem Abkommen in seiner derzeitigen Form
könne von deutscher Seite nicht zugestimmt werden. Grund dafür war die
unterschiedliche Auslegung des Vertrags: Während die Süddeutschen davon ausgingen,
dass der Vertrag jährlich noch maximal 85'000 Anflüge über deutsches Gebiet zulasse,
nannte der Bundesrat die Zahl von bis zu 110'000 Anflügen. Kretschmann betonte, dass
eine rasche einseitige Ratifizierung seitens der Schweiz das Problem nicht löse. Als
Erstrat debattierte der Ständerat am 7. März über den Vertrag. Die Kommission für
Verkehr und Fernmeldewesen (KVF) des Ständerates empfahl den Vertrag einstimmig
zur Ratifizierung, er sei wichtig für die Rechtssicherheit und damit für die
wirtschaftliche Entwicklung des Flughafens, der Volkswirtschaft der Region und des
ganzen Landes. Eine Ablehnung des Vertrages enthalte zudem das Risiko, dass
Deutschland einseitig wesentlich restriktivere Regelungen verfüge. Auch die
Aussenpolitische Kommission (APK) des Ständerates empfahl die Ratifizierung
einstimmig mit dem Ziel, einen langen Streit mit dem Nachbarland beizulegen. Bei den
Standesvertretern hielt sich die Begeisterung für den Vertrag in engen Grenzen. Es
wurde in den Voten klar ausgedrückt, dass der Vertrag ein saurer Apfel sei, in den man
beissen müsse, um noch restriktivere Regelungen zu verhindern. Einige Votanten
beschwerten sich über Erpressung, nannten den Vertrag einen Knebelvertrag oder
wiesen darauf hin, dass eine Schonung gerade des dünnstbesiedelten Gebietes rund
um den Flughafen absurd sei. Trotzdem wurde zur Annahme des Vertrages
aufgefordert. Einzig Brigitte Häberli-Koller (cvp, TG) stellte klar, dass sie dem Vertrag
nicht zustimmen könne, solange die innerschweizerische Verteilung des Fluglärms nicht
geregelt sei. Auch in anderen Voten wurde gesagt, dass die eigentliche Schwierigkeit
nicht in der Ratifizierung des Vertrages liege, sondern in seiner Umsetzung, in der es
darum gehen werde, die Lärmbelastung fair auf die umliegenden Gebiete zu verteilen.
Der Ständerat nahm den Entwurf mit 40 zu 2 Stimmen bei 2 Enthaltungen an.
Gleichentags wurde die Schweizer Klage gegen die einseitigen Restriktionen von
Deutschland vom höchsten Gericht der Europäischen Union (EU), dem Europäischen
Gerichtshofs EuGH, abgewiesen. Der Rechtsweg gegen die einseitigen Verfügungen war
für die Schweiz damit ausgeschöpft. Der Nationalrat debattierte am 5. Juni über den
Staatsvertrag. Während der Mehrheitsantrag Eintreten beantragte, forderte eine
Minderheit Rickli (svp, ZH) die Sistierung der Vorlage, bis die offenen Fragen bezüglich
Lärmverteilung innerschweizerisch geklärt seien, und eine Minderheit Hardegger (sp,
ZH) forderte die Rückweisung an die Kommission verbunden mit dem Auftrag, Fragen zu
Sicherheit, Lärmbelastung und SIL-Verfahren (Sachplan Infrastruktur Luftfahrt) zu
klären. Nach engagierter Debatte trat der Nationalrat schliesslich auf die Vorlage ein,
die Minderheitsanträge wurden gegen den grösseren Teil der Fraktionen von Grünen, SP
und SVP abgelehnt. Ein Einzelantrag Walter (svp, TG) wollte in den Bundesbeschluss
aufnehmen, dass der Bundesrat bei der Umsetzung des Staatsvertrages auf eine
angemessene regionale Verteilung der An- und Abflüge achten müsse. Nachdem
verschiedentlich darauf hingewiesen worden war, dass der Antrag formaljuristisch
falsch sei, zog ihn der Antragsteller zurück. Der Nationalrat nahm den Entwurf
schliesslich mit 110 zu 66 Stimmen bei 8 Enthaltungen an. Die Fraktion der Grünen
stimmte einstimmig gegen den Entwurf, die Fraktion der SP lehnte grossmehrheitlich ab
und von der Fraktion der SVP war eine knappe Minderheit gegen die Vorlage. In der
Schlussabstimmung vom 21. Juni entschied der Ständerat einstimmig und der
Nationalrat mit 106 zu 76 Stimmen bei 8 Enthaltungen zugunsten des
Bundesbeschlusses über den Staatsvertrag. Die Zustimmung der Bundesversammlung
zum Staatsvertrag zog empörte Reaktionen vieler betroffener Regionen und
Organisationen nach sich. Es zeigte sich, dass bei einem Inkrafttreten des Vertrages
äusserst zähe innerschweizerische Verhandlungen zu erwarten sind. Der deutsche
Verkehrsminister Peter Ramsauer hielt im August in seiner Antwort auf eine Anfrage der

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 21.06.2013
NIKLAUS BIERI
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Bundestagsfraktion Bündnis 90/die Grünen fest, dass es das Ziel der Bundesregierung
bleibe, mit dem Staatsvertrag den langjährigen Konflikt positiv zu lösen. Noch offene
Fragen könnten mit einer Protokollerklärung völkerrechtlich verbindlich geregelt
werden, ohne dass der Vertrag angetastet werden müsste. Einen Zeitpunkt für die
Ratifizierung des Vertrags von Deutscher Seite nannte Ramsauer aber nicht. 4

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Am 4. April 2017 veröffentlichte ein ehemaliger Schüler Jürg Jegges das Buch „Jürg
Jegges dunkle Seite: Die Übergriffe des Musterpädagogen“, in welchem er dem
bekannten Sonderschullehrer und Pädagogen vorwarf, ihn während seiner Zeit als
Schüler sexuell missbraucht zu haben. Der mittlerweile 74-jährige Jegge erlangte in der
Schweiz Bekanntheit nach der Veröffentlichung seines Buches „Dummheit ist lernbar“
im Jahr 1976, in dem Jegge die klassische Volksschule für ihre Behandlung von
leistungsschwachen Schülern kritisiert hatte. Kurz nach Veröffentlichung des Buches
seines mittlerweile 58-jährigen ehemaligen Schülers, am 8. April 2017, gab Jegge zu,
dass es zwischen ihm und einigen seiner Schülern – Jegge sprach im Tagesanzeiger von
„etwas unter zehn“ – zu sexuellen Kontakten gekommen sei. Er sei der Meinung
gewesen, dass diese Kontakte in gegenseitigem Einvernehmen stattgefunden hätten
und er sei damals überzeugt gewesen, dass „derartige Sexualität einen Beitrag leiste zur
Selbstbefreiung und zur persönlichen Weiterentwicklung“, sagte Jegge gegenüber der
NZZ. Diese Überzeugung habe er nicht alleine gehabt, vielmehr sei sie im „links-grünen
Kuchen“ und gewissen pädagogischen Kreisen auch diskutiert worden. Die Medien
kritisierten Jegge dafür, dass er, obwohl derart überzeugt von der pädagogischen
Wirkung sexueller Kontakte zwischen Lehrer und Schülern, in seinem 1976 erschienenen
und weitherum gefeierten Buch nichts von diesen „Praktiken“ erwähnt hatte. Ebenfalls
starke Kritik erntete Jegge von Seiten der Medien dafür, dass er von einer
Ebenbürtigkeit der Beziehung zwischen Lehrern und Schülern ausging und nicht
erkannt habe, dass zwischen einem Lehrer und dessen minderjährigen Schülern ein
Machtgefälle bestehe. Jegges Darstellungen liessen auch den Verdacht aufkommen,
dass es sich beim Fall Jegge um keinen Einzelfall gehandelt hatte. Wenn er wüsste, dass
es noch andere Pädagogen gegeben habe, die Sex mit ihren minderjährigen Schülern
hatten, würde er es nicht sagen, so Jegge. „Ich war sicher nicht der Einzige“, meinte er
im Interview mit der NZZ. Diese Aussage veranlasste Natalie Rickli (svp, ZH), im
Nationalrat ein Postulat einzureichen. Mitte April gab die Staatsanwaltschaft Zürich
bekannt, dass sie ein Vorabklärungsverfahren wegen Verdachts auf sexuelle Handlungen
mit Kindern eingeleitet habe, dabei kam es auch zu einer Hausdurchsuchung bei Jegge.
Bereits damals mutmassten jedoch einige Medien, dass allfällige Straftaten Jegges
bereits verjährt sein dürften. Mitte Mai gab die Bildungsdirektion des Kanton Zürich
bekannt, dass sie die Hintergründe des Falls Jürg Jegge abklären wolle. Mithilfe eines
Rechtsexperten sollte die damals geltende Rechtslage bezüglich sonderpädagogischen
Masssnahmen aufgearbeitet werden, womit auch geklärt werden sollte, ob die Gesetze
von den Behörden und den involvierten Personen eingehalten wurden. Zudem sollten
die relevanten Akten so aufbereitet werden, dass sie für eine allfällige
bildungshistorische Auswertung genutzt werden können. 5
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